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(54) VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER TEXTILMASCHINE UND TEXTILMASCHINE

(57) Bei einem Verfahren zum Ansetzen eines Fa-
dens (12) an einer Arbeitsstelle (2) einer Textilmaschine
(1) werden zur Durchführung des Ansetzvorgangs meh-
rere Teilschritte nacheinander an der Arbeitsstelle (2)
durchgeführt, wobei zumindest ein Teilschritt zeitlich un-
abhängig von den übrigen Teilschritten durchgeführt
wird. Die Arbeitsstelle (2) weist wenigstens ein einzeln
angetriebenes Arbeitsorgan (3) und wenigstens einen
Positionierantrieb (22) für das wenigstens eine Arbeits-
organ (3) auf und der zumindest eine zeitlich unabhängig
durchgeführte Teilschritt umfasst eine Grundstellungs-
fahrt des wenigstens einen Positionierantriebs (22). Bei
einer entsprechenden Textilmaschine (1) mit einer Viel-
zahl gleichartiger, auf wenigstens einer Längsseite der
Textilmaschine (1) nebeneinander angeordneter derar-
tiger Arbeitsstellen (2) sowie mit wenigstens einer Steu-
ereinheit (13) ist die Steuereinheit (13) ausgelegt, die
Textilmaschine (1) gemäß dem Verfahren zu betreiben.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Ansetzen eines Fadens an einer Arbeitsstelle einer
Textilmaschine, bei welchem zur Durchführung des An-
setzvorgangs mehrere Teilschritte nacheinander an der
Arbeitsstelle durchgeführt werden, wobei zumindest ein
Teilschritt zeitlich unabhängig von den übrigen Teilschrit-
ten durchgeführt wird. Weiterhin betrifft die Erfindung ei-
ne entsprechende Textilmaschine mit einer Vielzahl
gleichartiger, auf wenigstens einer Längsseite der Tex-
tilmaschine nebeneinander angeordneter Arbeitsstellen
sowie mit wenigstens einer Steuereinheit.
[0002] Gattungsgemäße Textilmaschinen sind entwe-
der als Spinnmaschinen zur Herstellung eines Garnes
oder als Spulmaschinen ausgebildet, welche ein bereits
produziertes Garn umspulen. Die Textilmaschinen wei-
sen eine Vielzahl gleichartiger, auf ein oder zwei Längs-
seiten der Textilmaschine nebeneinander angeordneter
Arbeitsstellen auf. Die Arbeitsstellen der Textilmaschi-
nen verfügen über zahlreiche Arbeitsorgane zur Produk-
tion bzw. Handhabung des Garns bzw. Fadens wie bei-
spielsweise Spinnvorrichtungen, Abzugsvorrichtungen
und Spulvorrichtungen. Weiterhin verfügen die Arbeits-
stellen über Arbeitsorgane, um im Falle einer Unterbre-
chung des regulären Betriebs diesen wiederaufzuneh-
men, also Serviceoperationen wie Ansetzvorgänge (An-
spinnen oder Spleißen) und Spulenwechsel durchzufüh-
ren. Hierzu sind beispielsweise Saugdüsen zum Auffin-
den eines Fadenendes, Blasdüsen zu Reinigungszwe-
cken oder auch Arbeitsorgane zum Fadenhandling zu
nennen.
[0003] Zur Durchführung eines Ansetzvorgangs benö-
tigen die Arbeitsorgane bestimmte Mengen an Energie-
ressourcen, also elektrischen Strom, Druckluft oder Un-
terdruck. Da allerdings die an der Textilmaschine insge-
samt zur Verfügung stehenden Energieressourcen be-
grenzt sind, kann nur eine bestimmte Anzahl an Arbeits-
stellen gleichzeitig mit Energieressourcen versorgt wer-
den. Es hat sich daher im Stand der Technik durchge-
setzt, dass Arbeitsstellen, welche Energieressourcen be-
nötigen, diese anfordern. Eine Steuereinheit teilt den
Arbeitsstellen die angeforderten Energieressourcen zu,
solange die insgesamt zur Verfügung stehenden Ener-
gieressourcen nicht überschritten werden. Anforderun-
gen von Arbeitsstellen, die die zur Verfügung stehenden
Energieressourcen überschreiten, werden hingegen zu-
rückgestellt. Dies führt dazu, dass in der Regel nur an
einer oder an zwei Arbeitsstellen gleichzeitig ein Ansetz-
vorgang durchgeführt werden kann. Bei den anderen Ar-
beitsstellen entstehen dadurch sehr lange Wartezeiten,
bis ein Ansetzvorgang durchgeführt werden kann und
die Produktion wieder aufgenommen werden kann. Ins-
besondere bei einem Start der Textilmaschine oder einer
Produktionsgruppe der Textilmaschine, bei dem mehre-
re Arbeitsstellen zum Ansetzen anstehen, ist dies nach-
teilig.
[0004] Ein Ansetzvorgang beinhaltet mehrere Teil-

schritte, die nacheinander an der Arbeitsstelle durchge-
führt werden. Die DE 10 2016 106 107 A1 schlägt darauf
aufbauend vor, die Serviceoperationen wie Ansetzvor-
gänge in Teilsequenzen zu unterteilen und entsprechend
die Ressourcen nicht für die gesamte Serviceoperation
bzw. den gesamten Ansetzvorgang, sondern nur für die
jeweilige Teilsequenz anzufordern und zuzuteilen. Eine
anstehende Teilsequenz wird unabhängig von den an-
deren Teilsequenzen der jeweiligen Serviceoperation
dann durchgeführt, wenn die zur Durchführung benötigte
Energieressource für diese Teilsequenz zur Verfügung
steht. Teilsequenzen können somit bereits abgearbeitet
werden, auch wenn noch nicht genügend Energieres-
sourcen für die gesamte Serviceoperation zur Verfügung
stehen. Beispielsweise wird bei einem Ansetzvorgang
die Fadensuche unabhängig von einem Hochlaufen der
Arbeitsstelle durchgeführt. Dadurch werden die Energie-
ressourcen besser ausgenutzt und die Serviceoperation
an den Arbeitsstellen können insgesamt schneller durch-
geführt werden.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, den
Stand der Technik weiter zu verbessern und unproduk-
tive Stillstandszeiten der Arbeitsstellen zu reduzieren.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
und eine Textilmaschine mit den Merkmalen der unab-
hängigen Patentansprüche.
[0007] Bei einem Verfahren zum Ansetzen eines Fa-
dens an einer Arbeitsstelle einer Textilmaschine werden
zur Durchführung des Ansetzvorgangs mehrere Teil-
schritte nacheinander an der Arbeitsstelle durchgeführt.
Zumindest ein Teilschritt wird zeitlich unabhängig von
den übrigen Teilschritten durchgeführt. Es wird vorge-
schlagen, dass die Arbeitsstelle wenigstens ein einzeln
angetriebenes Arbeitsorgan und wenigstens einen Posi-
tionierantrieb für das wenigstens eine Arbeitsorgan auf-
weist und dass der zumindest eine zeitlich unabhängig
durchgeführte Teilschritt eine Grundstellungsfahrt des
wenigstens einen Positionierantriebs umfasst.
[0008] Eine entsprechende Textilmaschine weist eine
Vielzahl gleichartiger, auf wenigstens einer Längsseite
der Textilmaschine nebeneinander angeordneter Ar-
beitsstellen sowie wenigstens eine Steuereinheit auf.
Dabei weisen die Arbeitsstellen jeweils wenigstens ein
einzeln angetriebenes Arbeitsorgan und wenigstens ei-
nen Positionierantrieb für das wenigstens eine Arbeits-
organ auf. Die wenigstens eine Steuereinheit ist nun aus-
gelegt, die Textilmaschine gemäß dem Verfahren betrei-
ben.
[0009] Unter einem Ansetzvorgang wird im Rahmen
der vorliegenden Anmeldung sowohl ein Anspinnvor-
gang an einer Spinnmaschine als auch ein Spleissvor-
gang an einer Spinnmaschine oder einer Spulmaschine
verstanden. Weiterhin umfasst ein Ansetzvorgang so-
wohl das Ansetzen nach einem Fadenbruch als auch das
Ansetzen auf Leerhülse mit einem Vorlagefaden.
[0010] Bei früheren Textilmaschinen waren die Ar-
beitsorgane zur Produktion und Handhabung des Fa-
dens in der Regel zentral angetrieben. Ebenso wurden
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bei früheren Textilmaschinen Serviceoperationen wie
Ansetzvorgänge entweder manuell durch einen Bedie-
ner oder durch eine entlang der Arbeitsstellen verfahr-
bare Wartungseinrichtung durchgeführt. Demgegenüber
weisen bei dem vorgeschlagenen Verfahren bzw. der
vorgeschlagenen Textilmaschine die Arbeitsstellen we-
nigstens ein einzeln angetriebenes Arbeitsorgan zur Pro-
duktion und/oder Handhabung des Fadens und/oder zur
Durchführung eines Ansetzvorgangs auf, das mittels ei-
nes Positionierantriebs angetrieben ist. Das wenigstens
eine Arbeitsorgan kann hierdurch gezielt gegenüber der
Arbeitsstelle bewegt werden, um die betreffende Ser-
viceoperation bzw. den betreffenden Teilschritt des An-
setzvorgangs durchzuführen und kann hierfür exakt po-
sitioniert werden. Für die Durchführung des Ansetzvor-
gangs muss der Positionierantrieb zunächst in seine
Grundstellung gefahren werden.
[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird nun
die Grundstellungsfahrt des wenigstens einen Positio-
nierantrieb unabhängig von den anderen Teilschritten
des Ansetzvorgangs durchgeführt. Die vorliegende Er-
findung hat erkannt, dass die Grundstellungsfahrt als ein
separater Teilschritt zeitlich von dem gesamten restli-
chen Ansetzvorgang abgekoppelt durchgeführt werden
kann, bevor das Arbeitsorgan tatsächlich für den Ansetz-
vorgang benötigt wird. Die Zykluszeit des eigentlichen
Ansetzvorgangs kann durch das zeitliche "Ausgliedern"
der Grundstellungsfahrt erheblich reduziert werden. Bei-
spielsweise ist durch das Durchführen der Grundstel-
lungsfahrt zeitlich unabhängig von dem restlichen An-
setzvorgang insgesamt eine Zeitersparnis von ca. 6 - 8
Sekunden erreichbar. Die Grundstellungsfahrt kann da-
bei an einer stehenden Arbeitsstelle auch bereits vorbe-
reitend durchgeführt werden, bevor die Arbeitsstelle
überhaupt zum Ansetzen vorgesehen ist. Insbesondere
bei einem Massenstart mehrerer Arbeitsstellen bringt
dies einen erheblichen Vorteil mit sich.
[0012] Vorteilhaft ist es daher auch, wenn die Arbeits-
stelle mehrere einzeln angetriebene Arbeitsorgane und
mehrere Positionierantriebe für die mehreren Arbeitsor-
gane aufweist, wobei der zumindest eine zeitlich unab-
hängig durchgeführte Teilschritt eine Grundstellungs-
fahrt mehrerer Positionierantriebe, vorzugsweise aller
Positionierantriebe, der Arbeitsstelle umfasst. Die Ar-
beitsstelle ist in diesem Fall als zumindest teilautarke Ar-
beitsstelle ausgebildet, welche einen Ansetzvorgang
selbstständig ohne eine verfahrbare Wartungseinrich-
tung durchführen kann. Die Grundstellungsfahrten der
mehreren Positionierantriebe der Arbeitsstelle können
dabei gleichzeitig durchgeführt werden, da hierfür nur
sehr wenig elektrische Energie benötigt wird. Denkbar
ist es natürlich aber auch, die Grundstellungsfahrten der
mehreren Positionierantriebe einer Arbeitsstelle mit ei-
nem geringen zeitlichen Versatz zueinander durchzufüh-
ren.
[0013] Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn die Tex-
tilmaschine als Offenendspinnmaschine ausgebildet ist
und ein weiterer zeitlich unabhängig durchgeführter Teil-

schritt eine Präparation eines Faserbarts an der betref-
fenden Arbeitsstelle umfasst. Die Faserbartpräparation
umfasst eine gezielte Vorbereitung des Endes des der
Spinnstelle zugeführten Faserbandes, bei welcher die
Speisewalze mit einem bestimmten Bewegungsprofil an-
getrieben wird und die Auflösewalze kurzzeitig beschleu-
nigt wird, um den Faserbart auszukämmen. Auch dieser
Teilschritt kann sozusagen aus dem gesamten Ansetz-
vorgang zeitlich ausgegliedert werden, wodurch sodann
im später durchgeführten, restlichen Ansetzvorgang eine
Zeitersparnis von ca. 5 - 6 Sekunden erreichbar ist.
[0014] Besondere Vorteile bringt es mit sich, wenn die
Grundstellungsfahrt des wenigstens einen Positionier-
antriebs als erster Teilschritt des Ansetzvorgangs durch-
geführt wird. Wartezeiten während des Ansetzvorgangs
bzw. während der Durchführung der übrigen Teilschritte
des Ansetzvorgangs aufgrund der erforderlichen Grund-
stellungsfahrt des wenigstens einen Positionierantrieb
können hierdurch vermieden werden.
[0015] Entsprechend ist es auch vorteilhaft, wenn die
Präparation des Faserbarts als erster Teilschritt des An-
setzvorgangs durchgeführt wird. Auch hier können War-
tezeiten während des späteren Ansetzvorgangs bzw.
während der Durchführung der übrigen Teilschritte des
Ansetzvorgangs vermieden werden.
[0016] Nach einer vorteilhaften Ausführung der Erfin-
dung wird der wenigstens eine zeitlich unabhängig
durchgeführte Teilschritt bereits bei einem Abstellen der
Arbeitsstelle durchgeführt. Beispielsweise kann bei einer
Rotorspinnmaschine die Grundstellungsfahrt zumindest
eines Positionierantriebs der Arbeitsstelle bereits beim
Abstellen der Arbeitsstelle während einer pneumati-
schen Rotorreinigung erfolgen.
[0017] Auch ist es äußert vorteilhaft, wenn während
und/oder nach der Durchführung des zeitlich unabhängig
durchgeführten Teilschritts an der Arbeitsstelle der be-
treffende, zeitlich unabhängig durchgeführte Teilschritt
an wenigstens einer weiteren Arbeitsstelle durchgeführt
wird. Beispielsweise kann, während eine Arbeitsstelle
den tatsächlichen Ansetzzyklus startet, bereits an einer
weiteren Arbeitsstelle die Grundstellungsfahrt des we-
nigstens einen Positionierantriebs und/oder die Faser-
bartpräparation durchgeführt werden. Startet dann die
weitere Arbeitsstelle den eigentlichen bzw. restlichen An-
setzvorgang bzw. führt die weiteren Teilschritte des An-
setzvorgangs durch, so ist die Zykluszeit des restlichen
Ansetzvorgangs deutlich verkürzt. Da der erste, zeitlich
unabhängig durchgeführte Teilschritt bereits parallel mit
einem Ansetzvorgang an einer anderen Arbeitsstelle
durchgeführt werden kann, kann insgesamt eine deutli-
che Zeitersparnis beim Ansetzen an mehreren Arbeits-
stellen erreicht werden.
[0018] Auch ist es von Vorteil, wenn bei einem Mas-
senansetzen mehrerer oder aller Arbeitsstellen der Tex-
tilmaschine der zeitlich unabhängig durchgeführte Teil-
schritt gleichzeitig an mehreren Arbeitsstellen durchge-
führt wird. Ein derartiges Massenansetzen wird bei-
spielsweise durchgeführt, wenn die Maschine beispiels-
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weise über Nacht komplett ausgeschaltet war. Ebenso
wird bei einer Maschine, an welcher mehrere Produkti-
onsgruppen vorhanden sind, ein Massenansetzen
durchgeführt, wenn eine neue Produktionsgruppe ge-
startet wird. Insbesondere für die Grundstellungsfahrt
werden dabei nur wenige elektrische Ressourcen benö-
tigt, sodass dieser Teilschritt zeitlich parallel an mehreren
Arbeitsstellen gleichzeitig durchgeführt werden kann. Bei
einem Massenansetzen kann dabei ein enormer Zeitvor-
teil erzielt werden. Auch für die Faserbandpräparation
werden nur wenige Ressourcen benötigt, sodass diese
auch an mehreren Arbeitsstellen gleichzeitig durchge-
führt werden kann.
[0019] Vorteilhaft ist es beispielsweise, wenn bei einer
in mehrere Sektionen gegliederten Textilmaschine bei
einem Massenansetzen mehrerer Arbeitsstellen der
Textilmaschine der zeitlich unabhängig durchgeführte
Teilschritt gleichzeitig an allen Arbeitsstellen einer Sek-
tion durchgeführt wird. Dies ist beispielsweise dann vor-
teilhaft, wenn die Arbeitsstellen einer Sektion gemein-
sam mit elektrischen Ressourcen versorgt werden.
[0020] Sind an der Textilmaschine mehrere Produkti-
onsgruppen vorgesehen, so ist es aber auch denkbar,
dass bei einem Massenansetzen mehrerer Arbeitsstel-
len der Textilmaschine der zeitlich unabhängig durchge-
führte Teilschritt gleichzeitig an allen Arbeitsstellen einer
Produktionsgruppe durchgeführt wird.
[0021] Ebenso ist es vorteilhaft, wenn bei einer zwei
einander gegenüberliegende Längsseiten aufweisenden
Textilmaschine bei einem Massenansetzen mehrerer
oder aller Arbeitsstellen der Textilmaschine der zeitlich
unabhängig durchgeführte Teilschritt gleichzeitig an al-
len Arbeitsstellen zumindest einer Längsseite der Textil-
maschine, vorzugsweise an allen Arbeitsstellen beider
Längsseiten der Textilmaschine, durchgeführt wird. Hier-
durch kann gegenüber einem Verfahren, bei welchem
alle Teilschritte des Ansatzzyklus unmittelbar nachein-
ander durchgeführt werden, eine besonders große Zei-
tersparnis erzielt werden.
[0022] Nach einer alternativen Ausführung bringt es
Vorteile mit sich, wenn bei einem Massenansetzen meh-
rerer Arbeitsstellen der Textilmaschine der zeitlich unab-
hängig durchgeführte Teilschritt zeitlich versetzt, vor-
zugsweise in regelmäßigen Zeitabständen zeitlich ver-
setzt, an mehreren Arbeitsstellen durchgeführt wird. Dies
ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn der zeitlich un-
abhängig durchgeführte Teilschritt Ressourcen benötigt.
Auch wenn insgesamt für den betreffenden Teilschritt
nur sehr wenige Ressourcen benötigt werden, könnten
die zur Verfügung stehenden Ressourcen bei der gleich-
zeitigen Durchführung des Teilschritts an vielen Arbeits-
stellen unter Umständen nicht ausreichen. Somit kann
durch den zeitlichen Versatz eine verbesserte Ausnut-
zung der Ressourcen erzielt werden und dennoch eine
Zeitersparnis durch die zeitliche Ausgliederung des we-
nigstens einen unabhängig durchgeführten Teilschritts
erreicht werden.
[0023] So ist es beispielsweise vorteilhaft, bei einem

Massenstart mehrerer Arbeitsstellen die Grundstel-
lungsfahrt bestimmter Antriebe sequenziell, d. h. mit ei-
ner geringen Verzögerung von Arbeitsstelle zu Arbeits-
stelle durchzuführen.
[0024] Weitere Vorteile der Erfindung sind in den nach-
folgenden Ausführungsbeispielen beschrieben. Es zei-
gen, jeweils schematisch:

Figur 1 eine Übersichtsdarstellung einer Textilma-
schine in einer Vorderansicht, sowie

Figur 2 eine Detaildarstellung einer Arbeitsstelle ei-
ner Textilmaschine in einer teilweise ge-
schnittenen Seitenansicht.

[0025] Bei der nachfolgenden Beschreibung der Aus-
führungsbeispiele werden identische oder in ihrer Ge-
staltung und/oder Wirkweise zumindest vergleichbare
Merkmale mit gleichen Bezugszeichen versehen. Wei-
terhin werden diese lediglich bei ihrer erstmaligen Er-
wähnung detailliert erläutert, während bei den folgenden
Ausführungsbeispielen lediglich auf die Unterschiede zu
den bereits beschriebenen Ausführungsbeispielen ein-
gegangen wird. Weiterhin sind aus Gründen der Über-
sichtlichkeit von mehreren identischen Bauteilen bzw.
Merkmalen oftmals nur eines oder nur einige wenige be-
schriftet.
[0026] Figur 1 zeigt eine Textilmaschine 1 in einer
schematischen Vorderansicht. Die Textilmaschine 1
weist eine Vielzahl von nebeneinander angeordneten Ar-
beitsstellen 2 auf. Die Arbeitsstellen 2 sind dabei in an
sich bekannter Weise in bauliche Gruppen, die soge-
nannten Sektionen 19, gegliedert, wie durch die dicke
Umrandung symbolisiert. Vorliegend sind lediglich die
Arbeitsstellen 2 einer Längsseite 20 der Textilmaschine
1 sichtbar. Textilmaschinen 1 können jedoch auch als
doppelseitige Maschinen ausgebildet sein, bei welchen
auf der der gezeigten Längsseite 20 gegenüberliegen-
den Längsseite 20 ebenfalls Arbeitsstellen 2 angeordnet
sind.
[0027] Jede der Arbeitsstellen 2 weist mehrere, unter-
schiedliche Komponenten und mittels eines Positionier-
antriebs 22 (s. Fig. 2) antreibbare Arbeitsorgane 3 auf,
mit welchen ein Faden 12 produziert oder gehandhabt
werden kann oder ein Ansetzvorgang durchgeführt wer-
den kann. Die Arbeitsstellen 2 weisen vorliegend jeweils
eine Zuführvorrichtung 6 zur Zuführung eines Faserma-
terials 11, eine Liefervorrichtung 16 für den Faden 12
sowie eine Spulvorrichtung 9 auf, mittels welcher der Fa-
den 12 auf eine Spule 10 aufgewickelt wird.
[0028] Im vorliegenden Beispiel ist die Textilmaschine
1 als Rotorspinnmaschine ausgebildet und weist ent-
sprechend als Zuführvorrichtung 6 eine Speisewalze 5
und eine Auflösewalze 4 auf. Die Liefervorrichtung 16 ist
vorliegend als Spinnvorrichtung 7 mit einem Spinnrotor
(siehe Figur 2) ausgebildet. Der produzierte Faden 12
wird vorliegend mittels einer Abzugsvorrichtung 8 aus
der Spinnvorrichtung 7 bzw. von der Liefervorrichtung 16
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abgezogen und der Spulvorrichtung 9 zugeführt, wo er
auf eine Spule 10 aufgewickelt wird. Die Spulvorrichtung
9 beinhaltet als Arbeitsorgan 3 einen changierend ange-
triebenen Fadenführer 25, welcher mittels eines Positi-
onierantriebs 22 (s. Fig. 2) antreibbar ist. Alternativ zu
der gezeigten Ausführung als Rotorspinnmaschine
könnte die Textilmaschine 1 jedoch auch als Luftspinn-
maschine oder sonstige Spinnmaschine ausgeführt sein.
Die Zuführvorrichtung 6 beinhaltet in diesem Fall bei-
spielsweise ein Streckwerk (nicht dargestellt). Ebenso
könnte die Textilmaschine 1 auch als Spulmaschine aus-
geführt sein. Die Liefervorrichtung 16 beinhaltet in die-
sem Fall eine Ablaufspule (nicht gezeigt).
[0029] Die Aufzählung der Komponenten und Arbeits-
organe 3 ist nicht abschließend zu verstehen. Beispiels-
weise können weitere Komponenten und Arbeitsorgane
3 zum Handling des Fadens 12, zum Verbinden des Fa-
dens 12, zur Reinigung der Spinnvorrichtung 7 oder an-
derer Bauteile der Textilmaschine 1 oder für weitere Tä-
tigkeiten vorhanden sein. Die Komponenten und Arbeits-
organe 3 können beispielsweise Blasdüsen, Saugdüsen
21 (s. Fig. 2) sowie bewegbare Bauteile umfassen. Wei-
tere Arbeitsorgane 3, welche mittels eines Positionieran-
triebs angetrieben sind, sind beispielhaft in Figur 2 dar-
gestellt.
[0030] Die Komponenten und Arbeitsorgane 3 benöti-
gen für ihre Funktion Energieressourcen, insbesondere
Druckluft, Unterdruck und elektrischen Strom, die ihnen
auf unterschiedliche Weise zur Verfügung gestellt wer-
den. Beispielsweise erfolgt die Versorgung mit Unter-
druck über einen oder mehrere sich entlang der Arbeits-
stellen 2 erstreckende Unterdruckkanäle 14, der durch
eine Unterdruckquelle 15 beaufschlagt wird. Andere
Komponenten und Arbeitsorgane 3 werden über eine
sich entlang der Arbeitsstellen 2 erstreckende Druckluft-
leitung 17 und eine Druckluftquelle 18 mit Druckluft ver-
sorgt. Weiterhin ist eine Versorgungsleitung zur Versor-
gung mit elektrischem Strom vorgesehen (nicht darge-
stellt).
[0031] Weiterhin weist die Textilmaschine 1 eine Steu-
ereinheit 13 auf, welche die Vorgänge an der Textilma-
schine 1 insgesamt steuert. Vorliegend weist weiterhin
jede Arbeitsstelle 2 ebenfalls eine Steuereinheit 13 auf,
welche die einzelnen Arbeitsorgane 3 ansteuert und mit
der zentralen Steuereinheit 13 der Textilmaschine in Ver-
bindung steht. Zusätzlich oder alternativ kann auch eine
Steuereinheit je Sektion 19 vorhanden sein.
[0032] Vorzugsweise sind die Arbeitsstellen 2 der Tex-
tilmaschine 1 zumindest teilautark ausgebildet. Dies be-
deutet, dass jede Arbeitsstelle 2 zumindest einen An-
setzvorgang selbstständig durchführen kann.
[0033] Sind die Arbeitsstellen 2 vollautark ausgebildet,
so verfügen sie über mehrere einzeln angetriebene Kom-
ponenten sowie mehrere mittels eines Positionieran-
triebs 22 (siehe Figur zwei) angetriebene Arbeitsorgane
3 zur Produktion des Fadens 12. An einer derartigen, mit
autarken Arbeitsstellen 2 ausgestatteten Textilmaschine
1 ist es auch möglich, die Arbeitsstellen 2 unabhängig

von ihrer Gliederung in Sektionen 19 in verschiedene
Produktionsgruppen 28 zu unterteilen. Die einer Produk-
tionsgruppe 28 zugehörigen Arbeitsstellen 2 sind dabei
dadurch verbunden, dass sie dasselbe Produkt bzw. das
denselben Faden 12 herstellen.
[0034] Figur 2 zeigt eine Arbeitsstelle 2 einer Textilma-
schine 1 in einer schematischen Seitenansicht. Auch hier
ist die Arbeitsstelle 2 als Arbeitsstelle 2 einer Rotorspinn-
maschine ausgebildet. Wie zuvor beschrieben, könnte
die Textilmaschine 1 jedoch auch eine andere Spinnma-
schine oder eine Spulmaschine sein. Neben dem bereits
zu Figur 1 beschriebenen Fadenführer 25 sind vorliegend
als Arbeitsorgane 3 noch eine Saugdüse 21, ein Absperr-
ventil 27, ein Fadenfänger 26 sowie ein changierbarer
Messkopf 24 dargestellt. Die Arbeitsorgane 3 der Arbeits-
stelle 2 sind alle jeweils mittels eines Positionierantriebs
22 einzeln antreibbar. Im Gegensatz dazu können die
beschriebenen Komponenten der Arbeitsstelle 2 sowohl
stehend als auch mittels eines Antriebs (nicht bezeich-
net) bewegbar gegenüber der Textilmaschine 1 bzw. ge-
genüber der Arbeitsstelle 2 sein. Die vorliegende Erfin-
dung bezieht sich jedoch ausschließlich auf die mittels
eines Positionierantriebs 22 angetriebenen Arbeitsorga-
ne 3.
[0035] Ist nun an einer Arbeitsstelle 2 ein Ansetzvor-
gang durchzuführen, so muss hierfür ein spulenseitiges
Fadenende ergriffen und bereitgestellt werden und mit
einem lieferseitigen Fadenende verbunden werden bzw.
der Liefervorrichtung 16 zugeführt werden. Dies erfolgt
mithilfe der mittels eines Positionierantriebs 22 angetrie-
benen Arbeitsorgane 3. Im Folgenden wird der Ansetz-
vorgang sowie die Funktion der Arbeitsorgane 3 anhand
des Beispiels einer Arbeitsstelle 2 einer Rotorspinnma-
schine erklärt:
[0036] Nach einem Fadenbruch ist zunächst das auf
die Oberfläche der Spule 10 aufgelaufenen spulenseitige
Fadenende mittels der Saugdüse 21 aufzusuchen. Die
Saugdüse 21 wird hierbei mittels ihres Positionieran-
triebs 22 aus einer Grundstellung in eine Fadensuchstel-
lung überführt. Weiterhin wird zum Erzeugen eines Saug-
zugs in der Saugdüse 21 das Absperrventil 27 mittels
seines Positionierantriebs 22 geöffnet. Der Fadenführer
25 wird hierfür mittels seines Positionierantrieb 22 z.B.
in einen Rand seines Changierbereichs verfahren. So-
bald die Fadensuche abgeschlossen ist, wird das Ab-
sperrventil 27 mittels des Positionierantrieb 22 wieder
geschlossen. Ist das Fadenende in die Saugdüse 21 auf-
gesaugt, so wird es dort von dem Fadenfänger 26 ergrif-
fen und von diesem entweder direkt in die Spinnvorrich-
tung 7 zurückgeführt, bzw. der Liefervorrichtung 16 vor-
gelegt oder auch an ein weiteres Arbeitsorgan 3 oder
eine weitere Komponente der Arbeitsstelle 3 übergeben.
[0037] Der Fadenfänger 26 wird hierzu mittels seines
Positionierantrieb 22 aus seiner in ausgezogenen Linien
dargestellten Grundstellung in die gestrichelt dargestell-
te Zuführstellung überführt. Durch die Bewegung des Fa-
denfängers 26 wird zugleich der Faden 12 in den chan-
gierenden Messkopf 24 eingelegt. Der Messkopf 24 wird
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hierzu mittels seines Positionierantriebs 22 in eine Fa-
denübernahmeposition verfahren. Im vorliegenden Bei-
spiel verfügt Messkopf 24 über eine Blaseinheit (hier
nicht dargestellt, gezeigt ist hier nur der Anschluss an
die Druckluftleitung 17). Sodann wird der Fadenführer
25 zeitlich gesteuert in eine Fadenübernahmeposition
verfahren, um den neu angesetzten Faden 12 aufzuneh-
men. Nach dem Ansetzen nimmt der Faden 12 dann wie-
der seinen ursprünglichen, hier dargestellten Verlauf an
der Arbeitsstelle 2 ein.
[0038] Es versteht sich, dass diese Aufzählung der Ar-
beitsorgane 3 sowie der Ablauf des Ansetzens lediglich
beispielhaft zu verstehen ist und an anderen Textilma-
schinen 1 andere Arbeitsorgane 3 sowie andere Abläufe
vorgesehen sein können.
[0039] Die Positionierantriebe 22 müssen, um ihre Po-
sition zu ermitteln, für den Ansetzvorgang eine Grund-
stellungsfahrt durchführen. Nach dem Stand der Technik
haben die Positionierantriebe 22 ihre Grundstellungs-
fahrt durchgeführt, sobald an der betreffenden Arbeits-
stelle 2 ein Ansetzvorgang unmittelbar durchgeführt wer-
den sollte. Gemäß der Erfindung ist nun vorgesehen, die
Grundstellungsfahrt wenigstens eines, vorzugsweise
mehrerer oder auch aller Positionierantriebe 22, zeitlich
unabhängig von den übrigen Teilschritten des Ansetz-
vorgangs durchzuführen, mithin also den Teilschritt der
Grundstellungsfahrt zeitlich von den übrigen Teilschrit-
ten des Ansetzvorgangs abzukoppeln. Die Grundstel-
lungsfahrt kann hierdurch zumindest bei einigen Positi-
onierantrieben 22 bereits durchgeführt werden, bevor
dies an der betreffenden Arbeitsstelle 2 eigentlich erfor-
derlich wäre. Die Grundstellungsfahrt kann hierdurch
auch zeitlich parallel zu anderen Teilschritten an anderen
Arbeitsstellen 2 oder auch zeitlich parallel zur Grundstel-
lungsfahrt an anderen Arbeitsstellen 2 durchgeführt wer-
den. Ein Ansetzvorgang kann hierdurch insgesamt
schneller durchgeführt werden, was sich insbesondere
bemerkbar macht, wenn an mehreren Arbeitsstellen 2
gleichzeitig oder kurz hintereinander angesetzt werden
soll.
[0040] Selbiges gilt für den Teilschritt der Faserbart-
präparation. Die Faserbartpräparation wird beispielswei-
se an den Arbeitsstellen 2 einer Rotorspinnmaschine im
Rahmen des Ansetzvorgangs durchgeführt, um stets
gleiche Bedingungen für das Anspinnen herzustellen.
Hierzu wird die Speisewalze 5 nach einem vorgegebe-
nen Profil angetrieben, wobei der Faserbart für eine vor-
gegebene Zeitdauer ausgekämmt wird. Anschließend
wird durch kurzzeitiges Zurückdrehen der Speisewalze
5 der Faserbart um einen vorgegebenen Weg zurückge-
zogen und dadurch der Wirkung der Auflösewalze 4 ent-
zogen. Auch dieser Teilschritt kann zeitlich von den an-
deren Teilschritten des Ansetzvorgangs abgekoppelt
werden und zeitlich unabhängig von diesen durchgeführt
werden.
[0041] So kann, während eine erste Arbeitsstelle 2 ei-
nen Ansetzvorgang begonnen hat, eine weitere Arbeits-
stelle 2 bereits die Grundstellungsfahrt eines oder meh-

rerer ihrer Positionierantriebe 22 und/oder die Faserbart-
präparation durchführen. Der restliche Ansetzvorgang
an der weiteren Arbeitsstelle 2 kann hierdurch mit einem
wesentlich kürzeren Zeitaufwand durchgeführt werden
und insgesamt eine erhebliche Zeitersparnis erreicht
werden. So kann insgesamt an der zweiten Arbeitsstelle
eine Zeitersparnis von bis zu 15 Sekunden beim Ansetz-
vorgang erreicht werden, wenn beispielsweise die
Grundstellungsfahrt und die Faserbartpräparation be-
reits vorzeitig durchgeführt werden. Dabei ist es auch
denkbar die Grundstellungsfahrt und die Faserbartprä-
paration gleichzeitig durchzuführen.
[0042] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die dar-
gestellten und beschriebenen Ausführungsbeispiele be-
schränkt. Abwandlungen im Rahmen der Patentansprü-
che sind ebenso möglich wie eine beliebige Kombination
der beschriebenen Merkmale, auch wenn sie in unter-
schiedlichen Teilen der Beschreibung bzw. den Ansprü-
chen oder in unterschiedlichen Ausführungsbeispielen
dargestellt und beschrieben sind, vorausgesetzt, dass
kein Widerspruch zur Lehre der unabhängigen Ansprü-
che entsteht.

Bezuqszeichenliste

[0043]

1 Textilmaschine
2 Arbeitsstelle
3 Arbeitsorgan
4 Auflösewalze
5 Speisewalze
6 Zuführvorrichtung
7 Spinnvorrichtung
8 Abzugsvorrichtung
9 Spulvorrichtung
10 Spule
11 Fasermaterial
12 Faden
13 Steuereinheit
14 Unterdruckkanal
15 Unterdruckquelle
16 Liefervorrichtung
17 Druckluftleitung
18 Druckluftquelle
19 Sektion
20 Längsseite
21 Saugdüse
22 Positionierantrieb
23 Arbeitsstellensteuerung
24 Messkopf
25 Fadenführer
26 Fadenfänger
27 Absperrventil
28 Produktionsgruppe
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Ansetzen eines Fadens (12) an einer
Arbeitsstelle (2) einer Textilmaschine (1),

bei welchem zur Durchführung des Ansetzvor-
gangs mehrere Teilschritte nacheinander an der
Arbeitsstelle (2) durchgeführt werden, wobei zu-
mindest ein Teilschritt zeitlich unabhängig von
den übrigen Teilschritten durchgeführt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Arbeitsstelle (2) wenigstens ein einzeln
angetriebenes Arbeitsorgan (3) und wenigstens
einen Positionierantrieb (22) für das wenigstens
eine Arbeitsorgan (3) aufweist,
und dass der zumindest eine zeitlich unabhän-
gig durchgeführte Teilschritt eine Grundstel-
lungsfahrt des wenigstens einen Positionieran-
triebs (22) umfasst.

2. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, dadurch
gekennzeichnet, dass die Arbeitsstelle (2) mehrere
einzeln angetriebene Arbeitsorgane (3) mit jeweils
einem Positionierantrieb (22) aufweist, wobei der zu-
mindest eine zeitlich unabhängig durchgeführte Teil-
schritt eine Grundstellungsfahrt mehrerer Positio-
nierantriebe (22), vorzugsweise aller Positionieran-
triebe (22), der Arbeitsstelle (2) umfasst.

3. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Textilmaschi-
ne (1) als Offenendspinnmaschine ausgebildet ist
und ein weiterer zeitlich unabhängig durchgeführter
Teilschritt eine Präparation eines Faserbarts an der
betreffenden Arbeitsstelle (2) umfasst.

4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Grundstel-
lungsfahrt des wenigstens einen Positionierantriebs
(22) als erster Teilschritt des Ansetzvorgangs durch-
geführt wird.

5. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Präparation
des Faserbarts als erster Teilschritt des Ansetzvor-
gangs durchgeführt wird.

6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens ei-
ne zeitlich unabhängig durchgeführte Teilschritt be-
reits bei einem Abstellen der Arbeitsstelle (2) durch-
geführt wird.

7. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass während und/oder
nach der Durchführung des zeitlich unabhängig
durchgeführten Teilschritts an der Arbeitsstelle (2)
der betreffende, zeitlich unabhängig durchgeführte

Teilschritt an wenigstens einer weiteren Arbeitsstelle
(2) durchgeführt wird.

8. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass bei einem Mas-
senansetzen mehrerer oder aller Arbeitsstellen (2)
der Textilmaschine (1) der zeitlich unabhängig
durchgeführte Teilschritt gleichzeitig an mehreren
Arbeitsstellen (2) durchgeführt wird.

9. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass bei einer in meh-
rere Sektionen (19) gegliederten Textilmaschine (1)
bei einem Massenansetzen mehrerer oder aller Ar-
beitsstellen (2) der Textilmaschine (1) der zeitlich
unabhängig durchgeführte Teilschritt gleichzeitig an
allen Arbeitsstellen (2) einer Sektion (19) durchge-
führt wird.

10. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass bei einer zwei ein-
ander gegenüberliegende Längsseiten (20) aufwei-
senden Textilmaschine (1) bei einem Massenanset-
zen mehrerer oder aller Arbeitsstellen (2) der Textil-
maschine (1) der zeitlich unabhängig durchgeführte
Teilschritt gleichzeitig an allen Arbeitsstellen (2) zu-
mindest einer Längsseite (20) der Textilmaschine
(1), vorzugsweise an allen Arbeitsstellen (2) beider
Längsseiten (20) der Textilmaschine (1), durchge-
führt wird.

11. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass bei einem Mas-
senansetzen mehrerer oder aller Arbeitsstellen (2)
der Textilmaschine (1) der zeitlich unabhängig
durchgeführte Teilschritt zeitlich versetzt, vorzugs-
weise in regelmäßigen Zeitabständen zeitlich ver-
setzt, an mehreren Arbeitsstellen (2) durchgeführt
wird.

12. Textilmaschine (1) mit einer Vielzahl gleichartiger,
auf wenigstens einer Längsseite der Textilmaschine
(1) nebeneinander angeordneter Arbeitsstellen (2)
sowie mit wenigstens einer Steuereinheit (13), da-
durch gekennzeichnet,

dass die Arbeitsstellen (2) jeweils wenigstens
ein einzeln angetriebenes Arbeitsorgan (3) und
wenigstens einen Positionierantrieb (22) für das
wenigstens eine Arbeitsorgan (3) aufweisen,
und dass die wenigstens eine Steuereinheit
(13) ausgelegt ist, die Textilmaschine (1) gemäß
dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 -
11 zu betreiben.
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